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Annemarie Schwintuchowski

Die Nachricht über die
Verteuerung kam
vom Bundesfinanz-

hof, dem höchsten deutschen
Steuergericht. Diese „Preiser-
höhung“ beruht darauf, dass
zum Jagdpachtpreis die Um-
satzsteuer beziehungswiese
Mehrwertsteuer erhoben wer-
den soll.

Es wäre nun vermessen zu
erwarten, dass sich irgend-
jemand für dieses Thema
begeistern könnte. Da aber
der normale Mehrwertsteuer-
satz (Regelsteuersatz) derzeit
bei 16 Prozent liegt und ab Ja-
nuar 2007 die Erhöhung auf
19 Prozent ins Haus steht,
stellt dies für die Jagdpächter
einen beträchtlichen Kosten-
faktor dar. Da lohnt es sich
vielleicht dann doch, etwas
genauer hinzuschauen und zu
überlegen, ob zum einen das
eigene Jagdpachtverhältnis
davon betroffen sein könnte

und ob zum anderen die
Mehrkosten dann gleichsam
schicksalhaft hinzunehmen
sein würden.

Wer nun zu dem Ergebnis
kommt, er wolle Mehrkosten
aus dem einen oder anderen
Grund nicht akzeptieren, der
sollte bedenken, dass im Steu-
errecht wie in jedem anderen
Rechtsbereich auch der Mei-
nungsvielfalt fast keine Gren-
zen gesetzt sind. Mit anderen
Worten: Eine „Gewinnzusa-
ge“ kann nicht gegeben wer-
den.

Wichtig ist, die Einzelhei-
ten des Sachverhaltes, die für
die Entscheidung des Bundes-
finanzhofes von Bedeutung
waren, herauszuarbeiten: Die
Stadt Sundern bezog in den
Jahren 1994 bis 1999 Einnah-
men aus Holzverkäufen und
Forstbenutzung sowie aus der
Verpachtung von Eigenjagd-
bezirken. Diese Einnahmen
aus der Verpachtung von Ei-
genjagdbezirken wollte sie
nach der für Land- und Forst-
wirte vorbehaltenen und die-
se begünstigenden Pauschal-
regelung des Paragrafen 24
UStG behandeln. Letztlich
bedeutet dies, dass die auf den
Jagdpachtzins erhobene Um-
satzsteuer von wahrschein-
lich neun Prozent nicht an
das Finanzamt abgeführt,
sondern von der Stadt selbst
vereinnahmt worden ist. Das
Finanzamt wollte nun diese
Pachteinnahmen mit dem
Regelsteuersatz von 16 Pro-

Umsatzsteuer-Erhebung

Zähne zeigen
Steuerrecht? Keine Ahnung – dabei betrifft es doch häufig die eigene Geldbörse! In WuH

Heft 5/2006, Seite 9 war zu lesen, dass man damit rechnen muss, dass öffentliche 
Eigenjagdbezirke sofort teurer werden, weil auf den Pachtzins die 16-prozentige 

Mehrwertsteuer fällig wird. Aber muss man das hinnehmen?
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Der Harvester bahnt sich seinen
Weg durch den Wald. Die 
Stadt, die Holzverkäufe tätigt,
unterhält dafür aber 
nicht unbedingt einen 
eigenständigen Betrieb, 
sondern beauftragt die 
Landesforstverwaltung oder ein
Privatunternehmen mit der
Waldarbeit. Der „Betrieb“ ist
aber ein Muss dafür, damit der
Jagdpachtzins mit der 
Mehrwertsteuer überhaupt 
belegt werden darf 
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zent belastet sehen und ver-
langte die entsprechende
Zahlung von der Stadt. Dies
führte zum Rechtsstreit. Der
Bundesfinanzhof bat zu-
nächst den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaf-
ten um Entscheidung zu einer
gemeinschaftsrechtlichen
Vorfrage. Hierzu muss man
wissen, dass unser inländi-
sches Umsatzsteuerrecht
ganz maßgeblich durch Ge-
meinschaftsrecht bestimmt
ist. Die Angleichung des
Rechtsverständnisses ist bei
weitem noch nicht abge-
schlossen, so dass es stets –
und nicht nur von deutschen
Steuergerichten aus – zahlrei-
che Verfahren bei dem Ge-
richtshof gibt. Dessen Ent-
scheidungen, also sein mitge-
teiltes Verständnis des Ge-
meinschaftsrechtes, sind ver-
bindlich.

Jagdpachtzins 
plus Mehrwertsteuer
Der Gerichtshof hat die Auf-
fassung des Bundesfinanzho-
fes bestätigt, dass die Rege-
lung des Paragrafen 24 UStG
als Ausnahmebestimmung
eng ausgelegt werden muss.
Er hat weiter festgestellt, dass
die Verpachtung von Jagdbe-
zirken durch einen Pauschal-
landwirt keine landwirt-
schaftliche Dienstleitung
darstellt, so dass diese Pacht-
einnahmen als sonstige Um-
sätze der allgemeinen Rege-
lung des Gemeinschafts-
rechts unterliegen. Hieraus
ergab sich für den Bundesfi-
nanzhof, dass der Jagdpacht-
zins dem Regelsteuersatz von
16 Prozent unterliegt und die-
ser Betrag an das Finanzamt
abzuführen ist.

Der Bundesfinanzhof ging
nicht der Frage nach, ob denn
die Stadt Sundern überhaupt
einen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb unter-
hält. Denn die Stadt als eine

Körperschaft des öffentlichen
Rechts ist nur dann Unter-
nehmer, wenn sie einen sol-
chen Betrieb unterhält. Nur
ein Unternehmer wiederum
kommt grundsätzlich als
Steuerschuldner für im Inland
gegen Entgelt im Rahmen sei-
nes Unternehmens ausge-
führte sonstige Leistungen in
Betracht.

Betrieb ist eben nicht 
gleich Betrieb
Nicht jede Stadt, die Holzver-
käufe tätigt oder Einnahmen
aus „Forstnutzung“ hat, un-
terhält deswegen schon einen
land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb. Denn ein Be-
trieb liegt nur dann vor, wenn
ein organisatorisch selbst-
ständig handelnder Bereich
mit einem eigenen Wirkungs-
kreis, gesonderter Buch-
führung, eigenem Personal
und eigener Verwaltung sowie
eigenem Anlagevermögen zur
Erzielung von Einkünften
tätig wird.

Daran dürfte es in den al-
lermeisten Fällen fehlen.
Denn die Stadt, die ihren
Wald zum Beispiel durch die
Landesforstverwaltung gegen
Entgelt betreuen lässt, hat mit
Sicherheit nicht selbst einen
forstwirtschaftlichen Betrieb.
Ob das Land selbst einen sol-
chen hat, soll hier nicht ver-
tieft werden. Es liegt auch
dann kein forstwirtschaftli-
cher Betrieb der Stadt vor,
wenn die gesamte Bewirt-
schaftung durch ein Privatun-
ternehmen erfolgt. Wird von
Bediensteten der Stadtverwal-
tung im Einzelfall entschie-
den, welche Bäume gefällt
werden sollen und welcher
Unternehmer dafür einge-
setzt werden soll, so ist dies
ebenfalls noch kein „Betrieb“
der Stadt, weil ein entspre-
chend abgegrenzter eigen-
ständiger organisatorischer
Bereich fehlt. Selbst wenn die
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Stadt eigene Waldarbeiter be-
schäftigt, dürfte dies den An-
forderungen deswegen noch
nicht entsprechen, weil die
Waldarbeiter mit Sicherheit
nicht nur im Wald eingesetzt
werden („eigenes Personal“).
Es lohnt, die jeweilige örtliche
Struktur zu hinterfragen. Da-
bei wird sich leicht ein Streit
entzünden, denn das Gesetz
hält keine allgemein gültige
Definition des Begriffes „Be-
trieb“ bereit. Da aber das Vor-
liegen eines „Betriebes“ unab-
dingbare Voraussetzung dafür
ist, dass der Jagdpachtzins mit
Umsatzsteuer belegt werden
kann und die Interessenlage
der Finanzverwaltung ergeb-
nisorientiert ist, kann von
dort aus keine Unterstütztung
erwartet werden.

Nicht im „Rahmen des
land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes“ erfolgt eine
Verpachtung durch eine Stadt
zum Beispiel dann, wenn sie
mit den ihr gehörenden
Flächen Mitglied in einer Jagd-
genossenschaft ist – denn
dann ist die Jagdgenossen-
schaft der Verpächter. Der
Bundesfinanzhof hat die Vor-

gabe des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Gemeinschaften,
dass für die Verpachtungsum-
sätze die allgemeinen Regelun-
gen der Mehrwertsteuerrichtli-
nie gelten würden, dahinge-
hend verstanden, dass der Re-
gelsteuersatz anzuwenden ist.
Dies ist die Rechtsanwendung
im nationalen Bereich, die so
nicht vom Gerichtshof vorge-
geben worden ist.

Steuerfreiheit 
vorgesehen?
Hier lässt sich nach meinem
Dafürhalten mit guten Grün-
den auch vertreten, dass die
anzuwendenden allgemeinen
Regelungen der Mehrwert-
steuerrichtlinie eine vollstän-
dige Steuerfreiheit vorsehen,
weil die Verpachtung des Jagd-
ausübungsrechtes als eine der
steuerfrei möglichen Grund-
stücksvermietung gleichzu-
stellende Vertragsgestaltung
anzusehen ist. Das Gemein-
schaftsrecht hat ein eigenes
Begriffsverständnis, so dass
unsere deutschen Rechtsvor-
stellungen über Miete und
Pacht nur insoweit angewen-
det werden können, wie sie

mit den Vorgaben und Zielen
der gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen in Einklang
stehen. 

Da mit der Verpachtung
des Jagdausübungsrechtes
nur die Befugnis verbunden
ist, dem Wild nachzustellen
und es sich – im Falle der Erle-
gung – anzueignen, überträgt
der Verpächter insoweit nur
eine Option. Diese kann der
Pächter vielleicht realisieren,
vielleicht aber auch nicht. Ei-
nen Anspruch des Pächters
gegenüber dem Verpächter,
dass er bestimmtes Wild ver-
lässlich in dem Pachtrevier
vorfindet, gibt es so nicht.
Dies zeigt sich immer wieder
in Verfahren, in denen es um
Pachtzinsminderungen geht,
weil in einem als Hochwildre-
vier verpachteten Revier kein
Hochwild erlegt wird/werden
kann. Ein „Fruchtgenuss“ wie
etwa bei der Verpachtung von
Feldern oder Wiesen, bei de-
nen dann geerntet werden
kann, liegt also nicht vor. Die
Verpachtung des Jagdaus-
übungsrechtes ist aber auf län-
gere Dauer angelegt und gibt
dem Pächter das Recht, andere

von dem entsprechenden Ge-
brauch der Sache beziehungs-
weise des Reviers während der
Dauer des Pachtvertrages aus-
zuschließen. Dies sind nach
dem Gemeinschaftsrecht Kri-
terien für die Vermietung eines
Grundstückes.

Spannendes 
Neuland
Mit der hier geschilderten Fra-
gestellung ist die Umsatzbe-
steuerung der Jagdpachtzin-
sen bisher in der Rechtspre-
chung – soweit für mich er-
kennbar – nicht erörtert wor-
den. Steuerrechtliches Neu-
land zu betreten, ist span-
nend, aber auch mit Risiko be-
haftet. Zu bedenken ist dabei
auch, dass jedenfalls dann,
wenn sich der Pächter gegen
die entsprechende Aufbür-
dung der Umsatzsteuerlast
wehrt, dies vor den Zivil- und
nicht den Finanzgerichten
ausgetragen werden muss,
weil das Rechtsverhältnis zwi-
schen der Stadt als Verpächte-
rin und ihm privatrechtlich
(Pachtvertrag) geregelt ist. Das
muss nicht unbedingt von
Nachteil sein.   ◆

Selbst wenn die Stadt eigene
Forstarbeiter beschäftigt, muss
das nicht unbedingt den
„Betriebs-Anforderungen“
genügen
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Mark G. v. Pückler

I. Die 
Rechtsgrundlage
1. „Die juristischen Personen des
öffentlichen Rechts sind nur im
Rahmen ihrer Betriebe gewerbli-
cher Art … und ihrer land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebe ge-
werblich oder beruflich tätig.“ § 2
Abs. 3 S. 1 Umsatzsteuergesetz

2. „Zur Zeit ist weder auf die
Flächenpacht noch auf die Wild-
schadensverhütungspauschale ei-
ne Mehrwertsteuer zu erheben.
Sollte sich die Rechtslage ändern,
wird rückwirkend (frühestens ab
Pachtbeginn) die Mehrwertsteuer
in der gesetzlichen Höhe erho-
ben.“ § 7 Abs. 1 des Jagdpachtver-
trages 

II. Der Sachverhalt
Im März 1998 pachtete Pächter P.
vom Land X. einen Eigenjagdbe-
zirk, der Pachtpreis betrug ein-
schließlich der Wildschadensver-
hütungspauschale 6 300 DM (zir-
ka 3 150 Euro). Im Pachtvertrag
war die oben unter Nr. I. 2. wie-
dergegebene Klausel enthalten.
Im Januar 2001 verlangte das
Land rückwirkend ab dem Jagd-
jahr 2000/2001 die Zahlung von
16 Prozent Mehrwertsteuer auf
den Pachtpreis und die Wildscha-
densverhütungspauschale. Es ver-
wies auf eine Entscheidung des
Bundesfinanzhofs vom 11.2.1999
sowie auf die oben wiedergegebe-
ne Klausel im Pachtvertrag. Im
Haushaltsjahr 2000 erzielte das
Land aus der Verpachtung von
Jagdbezirken einen Nettoumsatz
von über 2 Millionen DM.

Der Pächter zahlte die Steuer
unter Vorbehalt und beantragte
beim zuständigen Amtsgericht

die Feststellung, dass für die Ver-
pachtung eines Jagdbezirks keine
Mehrwertsteuer anfalle. Das
Amtsgericht und das Landgericht
entschieden, dass keine Umsatz-
steuer zu entrichten sei, da es sich
um eine reine Vermögensverwal-
tung handle. Das Land ging in die
Revision.

III. Das Urteil
Der Bundesgerichtshof wies die
Feststellungsklage des Pächters ab.
Nach dem Urteil des Bundes-
finanzhofs vom 22.9.2005 – V R
28/03 – sei geklärt, dass eine juris-
tische Person des öffentlichen
Rechts mit der Verpachtung ihrer
Eigenjagd im Rahmen ihres land-
oder forstwirtschaftlichen Be-
triebs gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 Um-
satzsteuergesetz gewerblich oder
beruflich tätig werde. Sie sei damit
nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Umsatzsteuergesetzes (und
nicht entsprechend den Durch-
schnittssätzen des § 24 Umsatz-
steuergesetz) zu besteuern, wenn
der Grund und Boden des Eigen-
jagdbezirks zu ihrem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsver-
mögen gehöre. Aus dem Zweck der
im Pachtvertrag vereinbarten
Klausel ergebe sich, dass eine etwa
später vom Verpächter zu zahlen-
de Mehrwertsteuer in jedem Falle
an den Pächter weiterzugeben sei.
Dadurch werde der Pächter nicht
unzumutbar belastet, da er auf
Grund der Vertragsklausel von
vornherein mit dieser Verpflich-
tung habe rechnen müssen. Die
Frage einer verfassungsrechtlich
zulässigen Rückwirkung von Steu-
ergesetzen stelle sich hier nicht,
weil das Land (und damit vertrag-
lich auch der Pächter) von Beginn
des Pachtverhältnisses an die

Mehrwertsteuer schulde. Die un-
terschiedliche Belastung mit
Mehrwertsteuer bei der Verpach-
tung von Jagdbezirken, je nach-
dem, ob der Verpächter im Sinne
des § 2 des Umsatzsteuergesetzes
als Unternehmer gelte, verletze
nicht den Gleichheitssatz.

Bundesgerichtshof, Urteil
vom 2.3.2006 – III ZR 383/02 – 

IV. Ergebnis
1. Das Urteil betrifft die Pächter ei-
nes Eigenjagdbezirks des
Staatsforstes. Ob es auch für Päch-
ter eines gemeindlichen oder pri-
vaten Eigenjagdbezirks gilt, wird
entscheidend davon abhängen,
ob die Verpachtung im Rahmen ei-
nes land- oder forstwirtschaftli-
chen „Betriebs“ erfolgt (siehe den
Beitrag „Zähne zeigen“).

2. Die Mehrwertsteuer ist dem
Verpächter nur zu erstatten, wenn
sich der Pächter hierzu im Pacht-
vertrag verpflichtet hat.

3. Die Wildschadensverhü-
tungspauschale fällt nur dann un-
ter die Besteuerung, wenn sie, wie
im vorliegenden Falle, nach dem
Vertrag ein Teil des Pachtzinses ist
(zum Beispiel wenn im Pachtver-
trag steht: „Der Pachtpreis ein-
schließlich Wildschadensverhü-
tungspauschale beträgt ... Euro“).

4. Die Besteuerung erfolgt nach
den allgemeinen Vorschriften des
Umsatzsteuergesetzes (zur Zeit
noch 16 Prozent, ab 2007 voraus-
sichtlich 19 Prozent) und nicht
nach den (günstigeren) Durch-
schnittssätzen des § 24 Umsatz-
steuergesetzes.

5. Auf gemeinschaftliche Jagd-
bezirke findet das Urteil keine An-
wendung, da die Jagdgenossen-
schaft keinen land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb unterhält.

5. Besonders unerfreulich ist,
dass sich die Jagdsteuer nach dem
um die Mehrwertsteuer erhöhten
Pachtpreis berechnet, also ein
weiterer „Zuschlag“ draufgesat-
telt wird. Gleiches gilt für die
Beiträge zur landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft, so-
fern sich deren Höhe am Pacht-
preis orientiert.  ◆

Bei Pacht vom Staatsforst

Umsatzsteuer für 
Eigenjagdbezirk
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